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> ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

> 1 Geltung

(1)  Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Kunden“ 
genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, 
Leistungen oder Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Die Allgemeinen 
Geschäfts-bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB) oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
ist.

(2)	 	Geschäftsbedingungen	des	Kunden	oder	Dritter	finden	keine	Anwendung,	auch	wenn	der	Verkäufer	ihrer	Geltung	im	Einzelfall	
nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Kunden 
oder	eines	Dritten	enthält	oder	auf	solche	verweist,	liegt	darin	kein	Einverständnis	mit	der	Geltung	jener	Geschäftsbedingungen.

> 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1)  Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet 
sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Zugang annehmen.

(2)  Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Kunden ist der schriftlich geschlossene Vertrag, einschließ-
lich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand 
vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche 
Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, 
dass sie verbindlich fortgelten. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax 
oder	per	E-Mail.

(3)  Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, 
Parameter, Toleranzen und technische Daten) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern  
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die 
aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigen.

(4)  vereinbarten Annahmekriterien des Verkäufers entsprechen. Lösemittel, die diese Annahmekriterien nicht erfüllen, können vom 
Verkäufer zurückgewiesen oder auf Kosten des Kunden entsorgt werden. Darüber hinaus haftet der Kunde für sämtliche daraus 
resultierenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden.

> 3 Preise und Zahlung

(1)  Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonder-
leistungen	werden	gesondert	berechnet.	Die	Preise	verstehen	sich	in	EURO	ab	Werk	zuzüglich	Verpackung,	der	gesetzlichen	
Mehrwertsteuer,	bei	Exportlieferungen	Zoll	sowie	Gebühren	und	anderer	öffentlicher	Abgaben.

(2)  Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkäufers zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als vier Monate 
nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die bei Lieferung gültigen Listenpreise des Verkäufers jeweils abzüglich eines verein-
barten prozentualen oder festen Rabatts.

(3)  Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 
Maßgebend	für	das	Datum	der	Zahlung	ist	der	Eingang	beim	Verkäufer.	Die	Zahlung	per	Scheck	ist	ausgeschlossen,	sofern	sie	
nicht	im	Einzelfall	gesondert	vereinbart	wird.	Leistet	der	Kunde	bei	Fälligkeit	nicht,	so	sind	die	ausstehenden	Beträge	ab	dem	Tag	
der	Fälligkeit	mit	7,5	%	p.	a.	zu	verzinsen;	die	Geltendmachung	höherer	Zinsen	und	weiterer	Schäden	im	Falle	des	Verzugs	bleibt	
unberührt.

(4)  Ändern sich bei Dauerschuldverhältnissen oder bei Leistungen, die erst nach Ablauf von vier (4) Monaten nach Vertragsschluss 
erbracht	werden	sollen,	die	der	Preiskalkulation	zugrundeliegenden	Kosten,	insbesondere	Lohn-	und	Lohnnebenkosten,	Energie-
kosten, Steuern, Abgaben, relevante Rohstoffpreisindizes sowie Kosten für Leistungen Dritter etc., ist der Verkäufer berechtigt, 
den Vertrag den geänderten Bedingungen anzupassen.



(5)	 	Entstehen	während	der	Vertragslaufzeit	zusätzliche	Kosten	aufgrund	von	Änderungen	gesetzlicher	Vorschriften,	behördlicher	
Auflagen	und/oder	Gebühren	und	sonstigen	Abgaben,	kann	der	Verkäufer	vom	Zeitpunkt	der	Veränderungen	an	eine	den	nachge-
wiesenen Kostensteigerungen entsprechende Konditions-anpassung verlangen.

(6)	 	Die	Anpassung	ist	unter	Darlegung	des	Änderungsgrundes	geltend	zu	machen.	Führt	die	Preisanpassung	gemäß	den	vorste-
henden	Absätzen	zu	einer	Kostensteigerung	von	mehr	als	10	%	des	vereinbarten	Gesamtpreises,	ist	der	Kunde	berechtigt,	den	
Vertrag	mit	einer	Frist	von	vier	(4)	Wochen	zum	Quartalsende	zu	kündigen.

(7)  Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur 
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

(8)  Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit 
des	Kunden	wesentlich	zu	mindern	geeignet	sind	und	durch	welche	die	Bezahlung	der	offenen	Forderungen	des	Verkäufers	durch	
den	Kunden	aus	dem	jeweiligen	Vertragsverhältnis	(einschließlich	aus	anderen	Einzelaufträgen,	für	die	derselbe	Rahmenvertrag	
gilt) gefährdet wird.

> 4 Lieferung und Lieferzeit 

(1)  Lieferungen erfolgen ab Werk, sofern nichts anderes vereinbart ist.

(2)	 	Vom	Verkäufer	in	Aussicht	gestellte	Fristen	und	Termine	für	Lieferungen	und	Leistungen	gelten	stets	nur	annähernd,	es	sei	denn,	
dass	ausdrücklich	eine	feste	Frist	oder	ein	fester	Termin	zugesagt	oder	vereinbart	ist.	Sofern	eine	Versendung	vereinbart	wurde,	
beziehen	sich	Lieferfristen	und	Liefertermine	auf	den	Zeitpunkt	der	Übergabe	an	den	Spediteur,	Frachtführer	oder	sonst	mit	dem	
Transport beauftragten Dritten.

(3)  Der Verkäufer kann - unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Kunden - vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und 
Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen 
vertraglichen	Verpflichtungen	gegenüber	dem	Verkäufer	nicht	nachkommt.

(4)  Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder 
sonstige,	zum	Zeitpunkt	des	Vertragsabschlusses	nicht	vorhersehbare	Ereignisse	(z.B.	Betriebsstörungen	aller	Art,	Schwierig-
keiten	in	der	Material-	oder	Energiebeschaffung,	Transport-verzögerungen,	Streiks,	rechtmäßige	Aussperrungen,	Mangel	an	
Arbeitskräften,	Energie	oder	Rohstoffen,	Schwierigkeiten	bei	der	Beschaffung	von	notwendigen	behördlichen	Genehmigungen,	
behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht 
worden	sind,	die	der	Verkäufer	nicht	zu	vertreten	hat.	Sofern	solche	Ereignisse	dem	Verkäufer	die	Lieferung	oder	Leistung	we-
sentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder 
verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unver-
zügliche	Erklärung	in	Textform	oder	Schriftform	gegenüber	dem	Verkäufer	vom	Vertrag	zurücktreten.

(5)  Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 
(a) die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,  
(b) die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und

 (c) dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich  
   zur Übernahme dieser Kosten bereit).

(6)  Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem 
Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 8 dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen beschränkt.

> 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang

(1)	 Erfüllungsort	für	alle	Verpflichtungen	aus	dem	Vertragsverhältnis	ist	Erfurt	bzw.	Braunschweig,	soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist.	

(2)	 	Die	Versandart	und	die	Verpackung	unterstehen	dem	pflichtgemäßen	Ermessen	des	Verkäufers.
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(3)  Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verlade-vorgangs maßgeblich ist) 
an	den	Spediteur,	Frachtführer	oder	sonst	zur	Ausführung	der	Versendung	bestimmten	Dritten	auf	den	Kunden	über.	Dies	gilt	
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. Versand) übernommen hat. Verzögert 
sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag 
an auf den Kunden über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Kunden angezeigt hat.

(4)	 	Lagerkosten	nach	Gefahrübergang	trägt	der	Kunde.	Bei	Lagerung	durch	den	Verkäufer	betragen	die	Lager-kosten	0,25	%	des	
Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufener Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis 
weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

(5)  Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, 
Trans	port-,	Feuer-	und	Wasserschäden	oder	sonstige	versicherbare	Risiken	versichert.

>	 6 Gewährleistung

(1)  Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Verkäufer zwischen der Mängel-beseitigung oder der Lieferung 
einer	mangelfreien	Sache	wählen;	diese	Wahl	kann	nur	durch	Anzeige	in	Textform	(auch	per	Telefax	oder	E-Mail)	gegenüber	dem	
Kunden innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

(2)	 	Falls	die	Nacherfüllung	gemäß	Absatz	1	fehlschlägt	oder	dem	Kunden	unzumutbar	ist,	ist	der	Kunde	jeweils	nach	Maßgabe	des	
anwendbaren	Rechts	berechtigt,	vom	Kaufvertrag	zurückzutreten,	den	Kaufpreis	zu	mindern	oder	Schadensersatz	oder	Ersatz	
seiner	vergleichbaren	Aufwendungen	zu	verlangen.	Für	Ansprüche	des	Kunden	auf	Schadensersatz	gelten	außerdem	die	beson-
deren Bestimmungen der Ziffer 8 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3)  Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Übersendung sorgfältig zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als vom Kunden 
genehmigt,	wenn	dem	Verkäufer	ein	Mangel	nicht	(i)	im	Falle	von	offensichtlichen	Mängeln	innerhalb	von	fünf	Werktagen	nach	
Lieferung	oder	(ii)	sonst	innerhalb	von	fünf	Werktagen	nach	Entdeckung	des	Mangels	angezeigt	wird.	Die	Verjährungsfrist	von	
Gewährleistungsansprüchen	für	die	gelieferte	Ware	beträgt	–	außer	im	Fall	von	Schadensersatzansprüchen	–	ein	Jahr	ab	Erhalt	
der Ware.

(4)	 	Im	Zusammenhang	mit	der	Aufbereitung/Destillation	von	Lösemitteln	durch	den	Verkäufer	stellen	auftretende	Verfärbungen	des	
Produkts keinen Mangel dar, soweit dadurch die Reinigungs- und Lösemitteleigenschaft nicht beeinträchtigt wird. Bei erhebli-
chen Abweichungen von den vereinbarten Parametern liegt ein Mangel nur dann vor, wenn die Abweichungen durch einheitliche 
Messmethoden festgestellt werden. Der Verkäufer übernimmt keine Gewähr für die Geeignetheit der vom Kunden bei einer 
Lösemittel-	und	Lohnabfüllung	zur	Verfügung	gestellten	Füllgütern,	eigenen	Behältern/Gebinden,	Verschlüssen	und	Etiketten.	
Insbesondere	ist	der	Verkäufer	nicht	verpflichtet,	die	zur	Verfügung	gestellten	Behälter/Gebinde	vor	Abfüllung	zu	reinigen.	

>	 7 Eigentumsvorbehalt

(1)	 	Der	Verkäufer	behält	sich	das	Eigentum	an	den	verkauften	Erzeugnissen	bis	zum	Eingang	aller	Zahlungen	aus	dem	Liefervertrag	vor.	
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, die Kaufsache zurück-
zunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Verkäufer hätte dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. Der Verkäufer ist nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist- abzüg-
lich angemessener Verwertungskosten- auf die Verbindlichkeiten des Kunden anzurechnen.

(2)	 	Bei	Pfändungen	oder	sonstigen	Eingriffen	Dritter	hat	der	Kunde	den	Verkäufer	unverzüglich	in	Textform	oder	Schriftform	zu	
benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer etwaige gerichtliche und außergerichtliche Kosten zu 
erstatten, haftet der Kunde für den dem Verkäufer entstandenen Ausfall.

(3)	 	Der	Kunde	ist	berechtigt,	die	Kaufsache	im	ordentlichen	Geschäftsgang	weiter	zu	verkaufen;	er	tritt	dem	Verkäufer	jedoch	bereits	
jetzt	alle	Forderungen	in	Höhe	des	mit	diesem	vereinbarten	Faktura-Endbetrages	(einschließlich	MwSt.)	ab,	die	ihm	aus	der	
Weiterveräußerung	gegen	seine	Abnehmer	oder	Dritte	erwachsen.	Zur	Einziehung	dieser	Forderung	bleibt	der	Kunde	auch	nach	
der	Abtretung	ermächtigt.	Die	Befugnis	des	Verkäufers,	die	Forderung	selbst	einzuziehen,	bleibt	hiervon	unberührt.	Der	Verkäufer	
verpflichtet	sich	jedoch,	die	Forderung	nicht	einzuziehen,	solange	der	Kunde	seinen	Zahlungsverpflichtungen	aus	den	eingenom-
menen	Erlösen	nachkommt,	sich	nicht	in	Zahlungsverzug	befindet	und	insbesondere	kein	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Insolvenz-
verfahrens	gestellt	ist	oder	Zahlungseinstellung	vorliegt.	Ist	dies	der	Fall,	kann	der	Verkäufer	verlangen,	dass	der	Kunde	ihm	die	
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abgetretenen	Forderungen	und	deren	Schuldner	bekannt	gibt,	alle	zum	Einzug	erforderlichen	Angaben	macht,	die	dazugehörigen	
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(4)  Wird die Kaufsache mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verarbeitet, so 
erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der Kaufsache zu den anderen 
vermischten	oder	verarbeiteten	Gegenständen	zum	Zeitpunkt	der	Vermischung	oder	Verarbeitung.	Erfolgt	die	Vermischung	oder	
Verarbeitung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde dem 
Verkäufer anteilmäßig das Miteigentum an der neuen Sache überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder	Miteigentum	für	den	Verkäufer.	Für	die	durch	Vermischung	oder	Verarbeitung	entstandene	Sache	gilt	im	Übrigen	das	Gleiche	
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

(5)	 	Der	Verkäufer	verpflichtet	sich,	die	ihm	zustehenden	Sicherheiten	auf	Verlangen	des	Kunden	insoweit	freizugeben,	als	der	
realisierbare	Wert	der	Sicherheiten	die	zu	sichernden	Forderungen	um	mehr	als	20	%übersteigt;	die	Auswahl	der	freizugebenden	
Sicherheiten obliegt dem Verkäufer.

>	 8 Haftung	auf	Schadensersatz	wegen	Verschuldens

(1)  Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter	oder	falscher	Lieferung,	Vertragsverletzung,	Verletzung	von	Pflichten	bei	Vertragsverhandlungen	und	unerlaubter	
Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.

(2)	 	Der	Verkäufer	haftet	nicht	im	Falle	einfacher	Fahrlässigkeit	seiner	Organe,	gesetzlichen	Vertreter,	Angestellten	oder	sonstigen	
Erfüllungsgehilfen,	soweit	es	sich	nicht	um	eine	Verletzung	vertragswesentlicher	Pflichten	handelt.	Vertragswesentlich	sind	die	
Verpflichtung	zur	rechtzeitigen	Lieferung	des	Liefergegenstands,	dessen	Freiheit	von	Rechtsmängeln	sowie	solchen	Sachmän-
geln,	die	seine	Funktionsfähigkeit	oder	Gebrauchs-tauglichkeit	mehr	als	nur	unerheblich	beeinträchtigen,	sowie	Beratungs-,	
Schutz-	und	Obhutspflichten,	die	dem	Kunden	die	vertragsgemäße	Verwendung	des	Liefergegenstands	ermöglichen	sollen	
oder	den	Schutz	von	Leib	oder	Leben	von	Personal	des	Kunden	oder	den	Schutz	von	dessen	Eigentum	vor	erheblichen	Schäden	
bezwecken.

(3)  Soweit der Verkäufer gemäß§ 8 (2) dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die 
der	Verkäufer	bei	Vertragsschluss	als	mögliche	Folge	einer	Vertragsverletzung	vorausgesehen	hat	oder	die	er	bei	Anwendung	
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Haftung für mittelbare Schäden und 
Folgeschäden	sowie	entgangenen	Gewinn	ausgeschlossen.

(4)	 	Im	Falle	einer	Haftung	für	einfache	Fahrlässigkeit	ist	die	Ersatzpflicht	des	Verkäufers	für	Sachschäden	und	daraus	resultierende	
weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von 10.000.000,00 € je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen Deckungs-
summe	seiner	Produkthaftpflichtversicherung	oder	Haftpflicht-versicherung)	beschränkt,	auch	wenn	es	sich	um	eine	Verletzung	
vertragswesentlicher	Pflichten	handelt.

(5)	 	Die	vorstehenden	Haftungsausschlüsse	und	-beschränkungen	gelten	in	gleichem	Umfang	zugunsten	der	Organe,	gesetzlichen	
Vertreter,	Angestellten	und	sonstigen	Erfüllungsgehilfen	des	Verkäufers.

(6)  Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von 
ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jegli-
cher Haftung.

(7)	 	Die	Einschränkungen	dieses	§	8	gelten	nicht	für	die	Haftung	des	Verkäufers	wegen	vorsätzlichen	Verhaltens,	für	garantierte	Be-
schaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

>	 9	Rücknahme	von	Verpackungen

(1)	 	Der	Verkäufer	ist	an	einem	Rücknahmesystem	mit	nicht	systembeteiligungspflichtigen	Verpackungen	im	gewerblichen	und/oder	
industriellen	Bereich,	i.	S.	v.	§	15	Abs.	1	Satz1	Nr.	2	VerpackG	sowie	mit	Verkaufs-verpackungen	schadstoffhaltiger	Füllgüter	oder	
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systemunverträglichen	Verkaufs-	und	Umverpackungen	i.S.	v.	§	15	Abs.	1	Nr.	3	und	4	VerpackG	beteiligt.	Über	dieses	System	werden	
gebrauchte, restentleerte d. h. tropffreie, spachtelreine und rieselfreie Verpackungen zurückgenommen.

> 10 Vertragsdauer und Kündigung

(1)	 	Der	Vertrag	hat	eine	Laufzeit	von	2	Jahren,	soweit	nichts	anderes	vereinbart	ist.	Er	verlängert	sich	jeweils	um	ein	weiteres	Jahr,	wenn	
er	nicht	mit	einer	Frist	von	3	Monaten	vor	Ablauf	der	Laufzeit	gekündigt	wird.

(2)	 	Das	Recht	der	Vertragsparteien	zur	außerordentlichen	fristlosen	Kündigung	aus	wichtigem	Grund	bleibt	unberührt.	Ein	wichtiger	
Grund liegt insbesondere vor,  
(a)	 bei	Zahlungsunfähigkeit	des	Kunden	oder	Beantragung	der	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens	über	dessen	Vermögen	oder	Ver	
	 	 fahrensabweisung	mangels	Masse	gern.	§	26	lnsO,

 (b)  wenn für den Kunden eine Warenkreditversicherung nicht mehr abgeschlossen werden kann,
	 (c)	 wenn	wiederholt	oder	in	schwerwiegender	Weise	gegen	wesentliche	Vertragspflichten	verstoßen	wird.

(3)  Die Kündigung hat in Textform oder Schriftform zu erfolgen. 

> 11 Datenschutz

(1)  Die im Zusammenhang mit diesem Vertrag erfassten personenbezogenen Daten werden gemäß den geltenden datenschutzrecht-
lichen	Bestimmungen	sowie	gemäß	den	Grundsätzen	der	Datenverarbeitung	der	REMONDIS	SE	&	Co.	KG	erhoben,	gespeichert,	
verarbeitet	und	genutzt.	Die	Grundsätze	der	Datenverarbeitung	können	unter	remondis.de/download-datenschutz/	nachgelesen	
werden. 

>	 12	Schlussbestimmungen

(1)  Der Verkäufer behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Der Kunde wird sechs 
Wochen	vor	Inkrafttreten	der	Änderungen	schriftlich	oder	per	E-Mail	über	die	Änderungen	gegen	Übergabe	der	geänderten	Allge-
meinen	Geschäftsbedingungen	informiert.	Er	ist	berechtigt,	der	Geltung	der	neuen	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	innerhalb	
von vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung zu widersprechen. Unterlässt der Kunde einen Widerspruch, werden die 
geänderten	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	nach	Ablauf	der	vierwöchigen	Frist	Vertragsbestandteil.	Auf	diese	Frist	wird	der	
Verkäufer den Kunden im Rahmen der Änderungsmitteilung ausdrücklich hinweisen.

 Ausgeschlossen vom Recht zur Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nach dem vorigen Absatz sind Regelungen,   
	 welche	die	Hauptleistungspflichten	der	Vertragsparteien	betreffen	und	die	somit	das	Verhältnis	zwischen	Haupt-	und	Gegenleis-	
	 tungspflichten	maßgeblich	verändern,	sowie	sonstige	grundlegende	Änderungen	der	vertraglichen	Pflichten,	die	dem	Abschluss		
	 eines	neuen	Vertrages	gleichkommen.	Für	solche	Änderungen	ist	eine	ausdrückliche	vertragliche	Vereinbarung	erforderlich.

(2)  Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 
werden die Wirksamkeit und Durchführbarkeit aller übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirk-
samen oder undurchführbaren Bestimmungen werden die Parteien eine Bestimmung vereinbaren, die dem mit der nichtigen, un-
wirksamen	oder	undurchführbaren	Bestimmung	verfolgten	Zweck	am	nächsten	kommt.	Entsprechendes	gilt	für	etwaige	Lücken	in	
diesem Vertrag.

(3)  Der Vertrag unterliegt vorbehaltlich zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens.

(4)  Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich ist 
Lünen.

(5)	 	Eine	Teilnahme	an	Streitbeteiligungsverfahren	vor	einer	Verbraucherschlichtungsstelle	erfolgt	nicht.
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